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Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

ab dem 01.01.2025 tritt in Deutschland eine grundsätzliche Pflicht zur Nutzung elektronischer 
Rechnungen (E-Rechnungen) im Geschäftsverkehr zwischen inländischen Unternehmen in Kraft. 

Der Gesetzgeber gibt dabei Anforderungen an die technische Ausgestaltung, den Umfang der 
Pflicht sowie verschiedene Zeitpunkte vor, zu denen Unternehmen ihre Ausgangsrechnungen als 
E-Rechnungen auszustellen haben. Mit dieser Information möchten wir Ihnen die wichtigsten  
Details erläutern. 

Gut zu wissen, wo Steuern in den besten Händen sind.
 
Ihr Team der Steuerberatungskanzlei
Rupprecht & Partner mbB

1. Die E-Rechnung

Als E-Rechnung bezeichnet das Gesetz eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird. Genauso wichtig wie die elektronische 
Erstellung der strukturiert elektronischen Rechnungsdaten sind somit auch die elektronische 
Übermittlung durch den Rechnungsaussteller und der elektronische Empfang durch den 
Rechnungsempfänger. Die E-Rechnung muss - sowohl nach Erstellung als auch nach Übermittlung 
und Empfang - eine elektronische Verarbeitung der Rechnungsangaben ermöglichen.
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Reine PDF-Dateien oder andere nicht strukturierte elektronische Formate, wie z.B. Word- (.docx), 
Excel- (.xlsx) oder Bilddateien (bspw. .tif oder .jpeg), erfüllen nicht die Anforderungen an eine 
E-Rechnung. Zwar können auch diese Dateien elektronisch erzeugt, übermittelt und empfangen 
werden, jedoch handelt es sich dabei nur um digitale, bildhafte Darstellungen von Rechnungen, die 
nicht elektronisch weiterverarbeitet werden können.

Geben Sie Ihren Rechnungen die richtige „Struktur“!
Als elektronische Rechnung gilt ab 01.01.2025 nur eine Rechnung, bei der die erforder-
lichen Rechnungsdaten als strukturierter elektronischer Datensatz in einer XML-Datei 
vorliegen. Unstrukturierte Formate stellen - ebenso wie die Papierrechnung - nach 
dem Gesetz künftig eine sonstige Rechnung dar. Sie dürfen nach Ende der Übergangs-
fristen (vgl. Punkt 4) nur noch in Ausnahmefällen gestellt werden.

2. Zulässige Formate der E-Rechnung

Grundsätzlich existieren keine konkreten Technologievorgaben für die E-Rechnung. Somit kann 
das strukturierte elektronische Format der E-Rechnung zwischen Rechnungsaussteller und 
Rechnungsempfänger dem Grunde nach frei vereinbart werden.

Inhaltlich muss das strukturiert elektronische Rechnungsformat ab dem 01.01.2025 jedoch der 
europäischen Norm für elektronische Rechnungen (Norm EN 16931) entsprechen. In Deutschland 
beruhen insbesondere zwei führende Rechnungsformate auf der Norm EN 16931, die sog. 
„XRechnung“ und „ZUGFeRD“. Beide Formate werden bereits angewendet.

XRechnung
Bei der XRechnung (XML-basiertes semantisches Rechnungsdatenmodell) handelt es sich um ein im 
öffentlichen Auftragswesen bereits gängiges Rechnungsformat. Es besteht aus einer XML-Datei. Zur 
Nutzung bedarf es eines Visualisierungstools. Anderenfalls ist das Format für das menschliche Auge 
nicht lesbar, da es keine visuelle Komponente beinhaltet.
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ZUGFeRD
Bei dem ebenfalls bereits in Nutzung befindlichen ZUGFeRD-Format (Zentraler User Guide des Forums 
elektronische Rechnung in Deutschland) handelt es sich um ein sog. hybrides Rechnungsformat. 
Dieses Format ermöglicht die strukturierte Übermittlung der Rechnungsdaten in einer PDF-Datei. Sie 
besteht aus einer Bilddatei und einem strukturierten elektronischen Datenteil. Ab der Version 2.0.1 
erfüllt eine ZUGFeRD-Rechnung die Anforderungen an eine E-Rechnung.

Vereinbaren Sie das passende Format!
Das anzuwendende E-Rechnungsformat kann grundsätzlich zwischen Rechnungs-
aussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden. Aus dem vereinbarten elek-
tronischen Format müssen sich jedoch alle erforderlichen Rechnungsangaben richtig 
und vollständig in ein Format überführen lassen, das der Norm EN 16931 unmittelbar 
entspricht oder mit einem solchen Format interoperabel ist. Das Bundesministerium 
der Finanzen erkennt die XRechnung und ZUGFeRD als zulässige Formate an. 

3. Umfang der E-Rechnungspflicht

Als Unternehmer sind Sie zur Ausstellung einer E-Rechnung verpflichtet, wenn Sie Ihre Leistungen 
gegenüber einem anderen inländischen Unternehmer erbringen. Dies gilt auch, wenn Sie ein land- 
oder forstwirtschaftliches Unternehmen führen oder umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer sind. Als 
inländische Unternehmer sieht das Gesetz diejenigen an, die ihren Sitz, den Ort der Geschäftsleitung 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Ebenfalls als im Inland ansässig gelten in 
Deutschland gelegene Betriebsstätten eines ausländischen Unternehmers.

Für folgende Rechnungen brauchen Sie auch zukünftig keine E-Rechnung auszustellen:

 » Rechnungen über Leistungen, die nach den § 4 Nummer 8 bis 29 UStG steuerfrei sind,
 » Rechnungen über Kleinbeträge bis 250 Euro,
 » Fahrausweise,
 » Rechnungen an ausländische Unternehmer,
 » Rechnungen an private Endverbraucher.



rupprecht-partner.de 4

Obacht bei Leistungserbringung an ausländische Unternehmer!
Eine E-Rechnung ist grundsätzlich nur bei Leistungserbringung an einen inländischen 
Unternehmer auszustellen. Ist Ihr Kunde ein ausländischer Unternehmer, dem Sie 
keine E-Rechnung im Sinne des Gesetzes ausstellen, empfiehlt es sich, den Status des 
Geschäftspartners zu dokumentieren. Lassen Sie sich hierzu, soweit vorhanden, die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer geben. Auch ein Auszug aus dem ausländischen 
Handelsregister kann bei der Nachweisführung hilfreich sein.

4. Beginn der E-Rechnungspflicht

Grundsätzlich tritt die E-Rechnungspflicht ab dem 01.01.2025 in Kraft. Allerdings ist zu unterscheiden 

zwischen der Pflicht, eine Rechnung zu empfangen, und der Pflicht, eine Rechnung auszustellen.

4.1. Die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen

Die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen gilt ab dem 01.01.2025. Der bis dahin existierende 

gesetzliche Vorrang der Papierrechnung entfällt. Ebenso entfällt das Zustimmungserfordernis zum 

Erhalt von E-Rechnungen. Mit anderen Worten: Ab dem 01.01.2025 können Ihre Geschäftspartner 

Ihnen E-Rechnungen zusenden, ohne dass Sie dem Erhalt der E-Rechnung ausdrücklich zustimmen. 

Ihren Vorsteuerabzug müssen Sie dann ausgehend von der erhaltenen E-Rechnung geltend machen. 

Sie haben keinen Anspruch auf Ausstellung einer sonstigen Rechnung – etwa einer Papierrechnung.

Die Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen gilt für alle inländischen Unternehmer, unabhängig 

davon, ob sie selbst E-Rechnungen ausstellen oder umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen.

Wichtig! Damit müssen auch Vermieter, Ärzte und Betreiber von PV-Anlagen in der Lage sein, die 

E-Rechnung ab 01.01.2025 empfangen zu können.



rupprecht-partner.de 5

Seien Sie ab 01.01.2025 empfangsbereit
Ob und inwieweit Sie bereits ab dem 01.01.2025 E-Rechnungen erhalten, liegt nicht  
in Ihrer Hand. Entscheidend ist, ob Ihre Geschäftspartner bereits ab 2025 mit der Aus-
stellung von E-Rechnungen beginnen. Deshalb sollten Sie Ihre Empfangsbereitschaft 
– mindestens durch Einrichtung einer E- Mailadresse (bspw. rechnung@unternehmen.
de) – direkt ab dem 01.01.2025 sicherstellen.

Tipp: Nehmen Sie noch vor dem Jahreswechsel Kontakt zu Ihren Lieferanten und 
sonstigen Geschäftspartnern auf. Klären Sie, welche Lieferanten bereits ab 2025 mit 
der Ausstellung von E-Rechnungen starten werden. Verständigen Sie sich dabei auch 
gleich auf ein Rechnungsformat und die Übermittlungsart. 

4.2. Die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen

Die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen für Umsätze zwischen inländischen Unternehmern 

beginnt grundsätzlich ebenfalls ab dem 01.01.2025. Aber: Das Gesetz sieht für Rechnungsaussteller 

Übergangsfristen vor:

Bis 31.12.2026 Bis Ende 2026 ausgeführte Umsätze dürfen weiterhin mit 
Papierrechnungen oder nicht strukturiert elektronischen  
Rechnungen abgerechnet werden. Obacht: Für nicht  
strukturierte Rechnungen ist die Zustimmung des  
Rechnungsempfängers weiterhin erforderlich. 
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KMU-Erleichterung 
bis 31.12.2027

Bis Ende 2027 ausgeführte Umsätze dürfen weiterhin mit 
Papierrechnungen oder nicht strukturierten elektronischen 
Rechnungen (Obacht: Für nicht strukturierte Rechnungen ist 
die Zustimmung des Rechnungsempfängers weiterhin er-
forderlich) abgerechnet werden, vorausgesetzt, der Umsatz 
des Unternehmens hat im vorangegangenen Kalenderjahr die 
Grenze von 800.000 Euro nicht überschritten.

Ab 01.01.2028 Ab 2028 sind Rechnungen, die unter die E-Rechnungspflicht 
fallen, ausschließlich elektronisch auszustellen und zu über-
mitteln.

5. Archivierung von E-Rechnungen 

E-Rechnungen sind, wie auch Papierrechnungen, für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
zu archivieren. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt derzeit zehn Jahre. Sie beginnt mit Ablauf 
des Jahres, in dem die letzte Eintragung oder Änderung an der E-Rechnung vorgenommen wurde.

Bei der Archivierung von E-Rechnungen ist darauf zu achten, dass diese in ihrem ursprünglichen  
Format und unveränderbar aufbewahrt werden. Diese Anforderungen sind insbesondere für den 
strukturierten Datenteil einer E-Rechnung relevant. Die XML-Datei einer E-Rechnung darf auch wäh-
rend des Archivierungsprozesses nicht durch Formatumwandlung gelöscht werden. Denn die maschi-
nelle Verarbeitung und Auswertbarkeit der E-Rechnung muss für die Finanzverwaltung auch während 
der Aufbewahrungsfrist möglich sein.
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Archivieren Sie stets unverändert und im ursprünglichen Dateiformat!
Stellen Sie bei der Archivierung von E-Rechnungen unbedingt sicher, dass diese im ur-
sprünglichen Dateiformat und unverändert aufbewahrt werden. Dies gilt auch, wenn 
der Rechnungsaussteller Ihnen für eine gewisse Übergangszeit als Serviceleistung 
neben der E-Rechnung eine inhaltsgleiche sonstige Rechnung zur Verfügung stellt.

Lassen Sie uns darüber sprechen!
Übernehmen wir als Steuerberater für Sie die Buchhaltung, sollten wir uns auch dar-
über abstimmen, wie Ihre E-Rechnungen im ursprünglichen Format zu uns gelangen. 
Hierfür bestehen bereits jetzt technische Lösungen. Lassen Sie uns zeitnah dazu aus-
tauschen oder wenden Sie sich bezüglich der Umsetzung der E-Rechnungen an Ihren 
Softwareanbieter.

6. Wie genau funktioniert der E-Rechnungsempfang über das von 
Rupprecht & Partner zur Verfügung gestellte kostenlose Online-Portal 
ADDISON OneClick? 

Mit unserem Portal ADDISON OneClick besitzt jeder Mandant die Möglichkeit, per Beleg- und Datei-
upload E-Rechnungen hochzuladen. Darüber hinaus kann die in ADDISON OneClick bereitgestellte 
Empfangsmailadresse direkt an die Lieferanten weitergegeben werden, um einen automatisierten 
Beleg- und Dateiupload per E-Mail gewährleisten zu können.

Über die Einstellungen von ADDISON Online kann definiert werden, ob die Dateien nach SMART  
Connect oder nach Scannen-Buchen-Archivieren (SBA) für die weitere Verarbeitung übertragen 
werden sollen. Die Weiterleitung zur Verarbeitung funktioniert wie gewohnt und die empfangenden 
Programme sind in der Lage, die E-Rechnungen zu verarbeiten.

Warum empfiehlt sich die Nutzung von SMART Connect?
Sie als Mandant sind mit SMART Connect in der Lage, E-Rechnungen zu visualisieren  
(z. B. X-Rechnungen im XML-Format), zu validieren, zu verarbeiten und zu archivieren. Im Zusammen-
spiel mit SMART Connect wird eine Rechnung auch GoBD-konform archiviert, ein Gesamtarchiv über 
alle Rechnungen – egal ob E-Rechnung oder analoge Rechnungen – stellen wir mit der SMART  
Connect Box zur Verfügung.
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An welcher Stelle erfolgt die Kontierung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen?
Beim Einsatz von SMART Connect erfolgt neben der Übernahme der E-Rechnungsdaten die Vorkontie-
rung automatisiert unter der Voraussetzung, dass das entsprechende Personenkonto gefunden und 
mit einer Erfassungshilfe gefüllt wurde. Darüber hinaus können Sie als Mandant in SMART Connect 
auch manuell vorkontieren oder ergänzen. Eine Nachbearbeitung ist durch uns in ADDISON Akte 
möglich, wenn die Vorkontierung in SMART Connect nicht vollständig erfasst werden konnte.

Müssen Sie sich als Mandant um die Archivierung der E-Rechnungen selbst kümmern?
Im Falle der empfohlenen Konstellation – Einsatz von SMART Connect in Verbindung mit SMART 
Connect Box – müssen Sie als Mandant keine eigene Archivierung bereitstellen, sondern nur eine Ver-
arbeitung in der Verfahrensdokumentation dokumentieren.

Generell kann eine GoBD-konforme Archivierung in allen Szenarien – bezogen auf E-Rechnungen – 
mit den Lösungen von Wolters Kluwer (ADDISON) realisiert werden. Dabei gibt es verschiedene  
Szenarien:

 » Einsatz eines DMS von DocuWare: Archivierung erfolgt in DocuWare
 » Einsatz von Scannen-Buchen-Archivieren: Archivierung erfolgt in Scannen-Buchen-Archivieren
 » Einsatz von SMART Connect: Archivierung erfolgt in SMART Connect Box
 » Einsatz von B2Brouter: Archivierung kann je nach Wahl und Einsatz in B2Brouter, in Scannen-

Buchen-Archivieren oder in SMART Connect Box erfolgen

Dabei wird selbstverständlich die Anforderung erfüllt, dass das Dokument im Originalformat 
archiviert werden muss.

Wird es in SMART Connect eine Möglichkeit zur Erstellung und zum Versand von  
E-Rechnungen geben?
Es wird eine einfache Möglichkeit der E-Rechnungsgenerierung in SMART Connect in der 
1. Jahreshälfte 2025 geben. Dabei handelt es sich um einen E-Rechnungsgenerator, bei dem 
die Inhalte der E-Rechnung manuell eingegeben werden müssen. Für Mandanten mit wenigen 
E-Rechnungen im Jahr und einfachsten Anforderungen ist dies eine empfohlene Lösung.
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Wann benötigen Sie als Mandant eine E-Rechnungsplattformlösung?
Mit einer E-Rechnungsplattform sind Mandanten optimal auf die Erfüllung von Compliance-
Anforderungen vorbereitet. Eine Plattformlösung bietet einen transparenten und übersichtlichen 
Blick auf sämtliche Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangsprozesse. Für den 
Rechnungsversand besteht die Möglichkeit, E-Rechnungen zu erzeugen oder Drittanbieter-
Lösungen einzubinden. Der Versand erfolgt automatisch per E-Mail oder übermittelt die Dokumente 
über private und öffentliche Netzwerke an die Kunden. Weiterhin können je Geschäftspartner 
unterschiedliche Formate – je nach Anforderung – festgelegt werden, um so den Anforderungen der 
nationalen und internationalen Kunden entsprechen zu können.

Ist B2Brouter die Lösung für Sie als Mandant für den Empfang und Versand von E-Rechnungen?
B2Brouter ist unsere Empfehlung als Lösung für Mandanten, die erhöhte Anforderungen an die 
E-Rechnungserstellung, an die Übermittlungswege – insbesondere an Netzwerke – und an die 
verschiedenen Formate, die sie an ihre (internationalen) Kunden senden wollen, haben.

Zum einen können dort E-Rechnungen einfach erzeugt und über die gängigen Kanäle versendet 
werden. Der integrierte Artikel- und Kundenstamm gestaltet die E-Rechnungserstellung einfach und 
übersichtlich. Zusätzliche stehen weitere Dokumentenformate wie Angebote, Bestellungen oder 
Kleinbetragsrechnungen zur Erstellung und zum Versand zur Verfügung.

Zum anderen können E-Rechnungen und sonstige Rechnungen (PDF-Dateien oder eingescannte 
physische Belege) empfangen werden. Dies erfolgt per manuellem Upload, per E-Mail oder über die 
angeschlossenen privaten und öffentlichen Netzwerke.

Müssen Sie als Mandant B2Brouter unabhängig von uns, Ihrem Steuerberater, lizenzieren?
Ja. Sie können als Mandant in ADDISON OneClick die Partneranbindung B2Brouter einbinden. Über 
die Partneranbindung gelangen Sie über die SSO-Anbindung (Single Sign-on) von ADDISON OneClick 
sicher zum Partner und können dort einen Vertrag mit diesem abschließen. Nach erfolgreichem 
Vertragsschluss zwischen dem Partner und Ihnen wird die automatische Übertragung der 
Dokumente aktiviert.
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7. Kontaktieren Sie uns!

Die Umstellung auf die E-Rechnung ist ein großer Schritt. Es handelt sich aber um eine 
Pflichtaufgabe! Das Gute daran: Die Umstellung eröffnet zugleich viele Möglichkeiten, 
Geschäftsvorfälle deutlich einfacher und effizienter zu erfassen. Durch die Optimierung der Prozesse 
können auch Kapazitäten Ihrer Mitarbeitenden frei werden.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Empfangspflicht für E-Rechnungen steht unmittelbar bevor. Wir 
empfehlen Ihnen, sich frühzeitig mit der Umstellung zu beschäftigen. Selbstverständlich stehen wir 
Ihnen beratend zur Seite, damit Ihre Umsetzung auch mit unseren Arbeitsabläufen kompatibel ist.

Melden Sie sich gern für weitere Informationen oder die Vereinbarung eines Beratungstermins.



Rupprecht & Partner mbB
Am Riff 1
04651 Bad Lausick

Beratungsstelle
Bad Lausick

Telefon: 03 43 45 / 500 - 0
Telefax: 03 43 45 / 500 - 55
info@rupprecht-partner.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.  8:00 - 16:00 Uhr
Fr.  8:00 - 13:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.  8:00 - 16:00 Uhr
Fr.  8:00 - 13:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Beratungsstelle
Leipzig

Rupprecht & Partner mbB
Reichsstr. 4 // Specks Hof, Aufgang A
04109 Leipzig

Telefon: 0341 / 23 49 81 - 0
Telefax: 0341 / 23 49 81 - 22
leipzig@rupprecht-partner.de
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BEI  UNS SIND SIE  IN  GUTEN HÄNDEN.
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